
 

Erklärung 

Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus  

Landesrektorenkonferenz Sachsen 

Verhinderung von Antisemitismus an sächsischen Hochschulen 

Seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 verteidigt sich Israel gegen Angriffe und gegen die 

Gefährdung seines Existenzrechts. 

Der Terrorangriff der Hamas ist mit nichts zu rechtfertigen. 

Wir betonen die Unantastbarkeit der Menschenwürde und treten entschieden jeglichen etwaigen antisemi-

tischen Äußerungen und Handlungen an sächsischen Hochschulen entgegen. Auch die Aufforderung, Israel 

von der Landkarte zu tilgen, gilt als eine antisemitische Äußerung. Ebenso wie die Menschen in Israel leiden 

auch Palästinenserinnen und Palästinenser.  

Wir bekennen uns zu den Grundsätzen der Menschenrechte, der Gleichberechtigung, des Respekts und der 

Toleranz. Antisemitismus und jegliche Form von Rassismus und Diskriminierung stehen diesen Prinzipien 

diametral entgegen und stellen eine ernsthafte Bedrohung für die freie akademische Entfaltung, den Aus-

tausch von Ideen und die Vielfalt der Hochschulgemeinschaft dar. 

Antisemitismus und Diskriminierung haben an unseren Hochschulen und in unserem Land keinen Platz. 

Wir wollen an allen sächsischen Hochschulen sicherstellen, dass auch jüdische Angehörige der Hochschul-

gemeinschaft sich sicher fühlen können und Antisemitismus verhindert wird. Wir widersetzen uns ent-

schieden allen Versuchen, Antisemitismus und Diskriminierung in jeglicher Form zu bagatellisieren oder 

gar zu normalisieren. Dies und das Nachfolgende gelten für alle Angehörigen unserer Einrichtungen und 

damit für alle Studierenden und Mitarbeitenden, ob in den lehrenden, wissenschaftsunterstützenden oder 

wissenschaftlichen Funktionen. 

Eingedenk des Vorstehenden stehen die Mitglieder der Landesrektorenkonferenz Sachsen und das 

Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus im Rahmen ihrer jeweiligen 

Möglichkeiten ein für: 

1. Verpflichtung zur Toleranz und Gleichberechtigung: 

Die Hochschulen in Sachsen bekräftigen ihre Verpflichtung zur Förderung von Toleranz, Respekt und 

Gleichberechtigung. Antisemitische, rassistische und andere diskriminierende Äußerungen, Handlungen 

oder Haltungen verurteilen wir. Sie werden an unseren Hochschulen nicht toleriert. 

2. Prävention von Antisemitismus und Diskriminierung: 

a. Sensibilisierung:  An sächsischen Hochschulen bestehen bereits Sensibilisierungsprogramme. Sie 

werden weiterentwickelt, um das Bewusstsein für Antisemitismus zu schärfen. In diesem Rahmen 

werden Hochschulen regelmäßige Schulungen für Studierende, Lehrende und Mitarbeitende durch-

führen.  

b. Förderung der Vielfalt: Die Hochschulen setzen sich aktiv für die Förderung der Vielfalt in der Hoch-

schulgemeinschaft ein, um ein inklusives Umfeld zu schaffen, das allen Mitgliedern ein gleichberech-

tigtes Miteinander ermöglicht. 

3. Reaktion auf Antisemitismus und Diskriminierung: 

a.  Es sind bereits oder werden zeitnah klare Meldemechanismen etabliert, die es Betroffenen, Zeugin-

nen und Zeugen oder anderen Angehörigen der Hochschulgemeinschaft ermöglichen, antisemitische 

und diskriminierende Vorfälle zu melden. 

b.  Gemeldete Vorfälle werden umgehend und gründlich untersucht. Bei Bestätigung von Antisemitis-

mus werden angemessene Maßnahmen ergriffen, die von Bildungsmaßnahmen bis hin zu disziplina-

rischen Konsequenzen reichen können. 

4. Forschung und Lehre: 

Die Hochschulen mit entsprechend ausgewiesenen Fachrichtungen werden die Erforschung von Antisemi-

tismus in ihren verschiedenen Formen fördern und Lehrinhalte entwickeln, die das Verständnis für die his-

torischen, sozialen und kulturellen Dimensionen von Antisemitismus vertiefen. 

5. Öffentlichkeitsarbeit: 

Die Hochschulen fördern eine transparente Kommunikation über ergriffene Maßnahmen und Fortschritte 

in Bezug auf die Bekämpfung von Antisemitismus. 


